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Zweite Satzung
zur Änderung der Fakultätsordnung

der Fakultät für Kulturwissenschaften -

der Universität Paderborn

Vom 24. November 2005

Aufgrund des §2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-W estfalen
(Hochschulgesetz-HG)vom 14. März 2000 (GV NRW. S. 190), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 30. November 2004 (GV NRW. S. 752) hat die Universität Paderborn folgende Ordnung
erlassen:

Artikel 1

Die Fakultätsordnung der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Paderborn vom
19. Februar 2004 (A.M. Uni.Pb. 1/04), geändert durch die Änderungssatzungvom 24. Februar
2005 (A.M. Uni.Pb.05/05),wird wie folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 1 und Abs. 2 bis Abs. 4, § 6 Abs. 6, § 8, § 16 Abs. 2 und § 17 werden die
Worte „Professorinnen und Professoren" durch die Worte „Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer"ersetzt.

2. § 6 Abs. 4 wird wie folgt geändert
a) Folgender Satz wird vorangestellt:

„Bei der Beratung über Berufungsvorschlägevon Professorinnenund Professoren sind
alle Professorinnen und Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer,die Mitglieder der Fakultät sind, ohne Stimmrecht teilnahmebe¬
rechtigt."

b) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2 sowie vor „Berufungsvorschläge" wird das Wort
„sonstige", vor "teilnahmeberechtigt"werden die Worte "ohne Stimmrecht" eingefügt
und die Worte "Professorinnen und Professoren" werden durch die Worte "Hochschul¬
lehrerinnen und Hochschullehrer"ersetzt.



Artikel 2

Der Rektor macht den Wortlaut der Fakultätsordnung in der vom In-Kraft-Treten dieser Än¬
derungssatzung an geltenden Fassung in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Pader¬
born bekannt.

Artikel 3

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsratesder Fakultät für Kulturwissenschaf¬
ten der Universität Paderborn vom 26. Oktober 2005.

Paderborn, den 24. November 2005 Der Rektor
der Universität Paderborn

UniversitätsprofessorDr. Nikolaus Risch



An den Direktor der
Universitätsbibliothek
Herrn Dr. Dietmar Haubfleisch

im Hause

Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
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